
Verfahren zur Prüfung krankheitsbedingter Abschiebungsverbote 
im  Asylverfahren
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. Asylsuchende_r geht zum Arzt/Ärztin (Attest)

Erkrankung liegt vor
BAMF prüft medizinische Versorgungssituation im Herkunftsland 

BAMF prüft krankheitsbedingtes Abschiebungsverbot
Atteste/qualifizierte ärztliche Bescheinigung · Informationen aus Asylanhörung

Selten: gibt ärztliche Gutachten in Auftrag

BAMF entscheidet positiv
Abschiebungsverbot wird festgestellt

BAMF entscheidet negativ

Ausländerbehörde erteilt 
befristeten Aufenthaltstitel 

in der Regel für 1–2 Jahre

Asylsuchende_r klagt
legt ggf. weitere Nachweise vor 

und/oder Gericht beauftragt 
ärztliches Gutachten

Ausreisepflicht

Ausländerbehörde erteilt 
befristeten Aufenthaltstitel 

in der Regel für 1–2 Jahre

Ausreisepflicht

Gericht entscheidet positiv
Abschiebungsverbot 

wird festgestellt

Gericht entscheidet negativ
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